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Amtsblatt Nr. 9, 15.5.2023 

 

Parkgebührenverordnung 

 

des Gemeinderates der Landeshauptstadt Linz vom 11. Mai 1989 betreffend die Erhebung einer 

Gemeindeabgabe für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen, Amtsblatt 

der Landeshauptstadt Linz 1989/11 i.d.F. 1994/6, 1994/15, 1997/13, 1997/16, 1998/15,1999/13, 

2000/6, 2000/10, 2001/14, 2001/19, 2005/4, 2005/24, 2007/22, 2008/19, 2009/19, 2012/24, 2015/24, 

2017/11, 2017/18, 2018/13, 2018/17, 2019/4, 2019/13, 2019/14, 2020/5, 2020/20, 2022/20, 2023/3, 

2023/7 und 2023/9. 

Gemäß §§ 1 Abs.1, 3 Abs.1 und 4 Abs.1 OÖ. Parkgebührengesetz, LGBl.Nr. 28/1988, sowie § 43 

Abs.2 Statut für die Landeshauptstadt Linz, LGBl. Nr. 10/1980 und gemäß § 17 Abs. 3 Z. 5 FAG 

2017, BGBl. I 116/2016, i.d.g.F. sowie § 46 Abs. 1 Z. 3 Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992, 

LGBl. Nr. 7/1992 i.d.g.F, wird verordnet: 

 

§1 

Gebührenpflicht 

(1) Für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in als gebührenpflichtig gekennzeichneten 

Kurzparkzonen (§25 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl.Nr. 159, i.d.g.F.) wird eine Park-

gebühr vorgeschrieben. 

Die gebührenpflichtigen Kurzparkzonen befinden sich innerhalb der durch die nachangeführten 

Straßen (bzw. Verkehrsflächen) umgrenzten und auch in der Anlage A planlich dargestellten 

Bereiche einschließlich dieser Straßen (bzw. Verkehrsflächen): 

a) Untere Donaulände bis Gruberstraße, Gruberstraße bis Lederergasse, Lederergasse bis 

Holzstraße, Holzstraße bis Haus Nr. 15, Verbindungsstraße zu den Bahngleisen Richtung 

Osten, entlang der Bahngleise Richtung Süden, Verlängerung der Kaplanhofstraße bis Nietz-

schestraße, Garnisonstraße von Semmelweisstraße bis Prinz-Eugen-Straße, Prinz-Eugen-

Straße bis Goethestraße, Goethestraße bis Verbindungsstraße zur Blumauerstraße, Verbin-

dungsstraße zwischen Goethestraße und Blumauerstraße, Blumauerstraße, Nord- und 

Westteil des Blumauerplatzes, Bahnhofstraße bis Kärntnerstraße, entlang des Landesdienst-

leistungszentrums Richtung Bahngleise, entlang der Gebäudefronten des Hauptbahnhofs, 

Terminal-Towers und Postamtes bis Kärntnerstraße, Kärntnerstraße bis Waldeggstraße, 

Waldeggstraße von der Kärntnerstraße bis Kellergasse, Kellergasse, Sandgasse, Hopfen-

gasse (einschließlich der westlich angrenzenden Verkehrsflächen bis zur Kreuzung mit der 

Kapuzinerstraße), Kapuzinerstraße, Römerbergtunnel (einschließlich darüberliegender Les-

singstraße bis zur Kreuzung mit der Schlossergasse), Obere Donaulände vom Römerberg-

tunnel bis Untere Donaulände; (Anm: Novelle - Amtsblatt 2007/22) 



Seite 2 linz.at 

b) Verbindungsstraße von Oberer Donaustraße bis Linke Donaustraße, Linke Donaustraße bis 

Verbindungsweg zur Kirchengasse, Kirchengasse, Verlängerte Kirchengasse bis Wildberg-

straße, Wildbergstraße, Freistädter Straße bis Hauptstraße, Hauptstraße bis Jägerstraße, 

Jägerstraße bis Stadlbauerstraße, Stadlbauerstraße bis Kaarstraße, Kaarstraße bis Kapel-

lenstraße, Kapellenstraße, Rosenstraße, Obere Donaustraße. (Anm: Novellen - Amtsblatt 

1997/16, 1999/13, 2001/14) 

(Anm: c) aufgehoben Novelle Amtsblatt 2015/23) 

(2) Die Zuständigkeit zur Änderung der im Abs.1 bestimmten Gebiete (gebührenpflichtige Kurzpark-

zonen) wird dem Stadtsenat übertragen. 

(3) Als Abstellen im Sinne dieser Verordnung gelten das Halten und Parken gemäß § 2 Abs.1 Z.27 

und 28 StVO 1960. 

 

§ 2 

Höhe der Parkgebühr 

(1) Die Höhe der Parkgebühr beträgt einheitlich 1 Euro für jede angefangene halbe Stunde, wobei 

jedenfalls für die erste halbe Stunde der volle Abgabenbetrag zu entrichten ist. (Novelle Amts-

blatt 2012/24) 

Bei Erwerb eines Parkscheins durch Entrichtung der Parkgebühr beim Parkscheinautomaten ist 

für über eine halbe Stunde hinausgehende Zeiteinheiten eine entsprechend festgesetzte Park-

gebühr im Rahmen der jeweils höchstzulässigen Parkdauer zu entrichten. Die Zeiteinheiten und 

die Höhe der Parkgebühr ergeben sich aus Anlage 3. Bei Erwerb eines elektronischen Park-

scheins wird die Parkgebühr für über eine halbe Stunde hinausgehende Zeiteinheiten im Rah-

men der jeweils höchstzulässigen Parkdauer minutengenau abgerechnet.(Novelle Amtsblatt 

2008/19) 

(2) Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung können mit den Abgabepflichtigen Vereinbarungen 

über die Höhe und die Form der zu entrichtenden Abgabe getroffen werden. Hiebei können ins-

besondere Pauschalierungsvereinbarungen und Vereinbarungen über die Fälligkeit abgeschlos-

sen werden; durch solche Vereinbarungen darf der durchschnittlich zu erwartende Abgabener-

trag nicht beeinträchtigt werden. In dieser Vereinbarung ist vorzusehen, dass der Abgabepflich-

tige sie mit Wirkung für die Zukunft lösen kann, wobei eine pauschal entrichtete Gebühr anteilig 

zu verrechnen ist. (Novelle Amtsblatt 1994/15) 

 

§ 3 

Abgabenschuldner und Auskunftspflicht 

(1) Zur Entrichtung der Parkgebühr ist die Fahrzeuglenkerin bzw. der Fahrzeuglenker verpflichtet. 

(2) Die Abgabenbehörde und jene Behörde, die zur Ahndung einer Verwaltungsübertretung nach § 

6 Oö. Parkgebührengesetz, LGBl. Nr. 28/1988 i.d.g.F., zuständig ist, können Auskünfte darüber 

verlangen, wer ein nach dem Kennzeichen bestimmtes mehrspuriges Kraftfahrzeug zuletzt vor 

einem bestimmten Zeitpunkt gelenkt und in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone oder auf 

einem gebührenpflichtigen Parkplatz abgestellt hat. Diese Auskünfte, welche den Namen, das 

Geburtsdatum und die Anschrift der betreffenden Person enthalten müssen, hat der Zulassungs-

besitzer, wenn dieser geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfähig ist, sein gesetzlicher 
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Vertreter, oder jeder, der einem Dritten das Lenken eines mehrspurigen Kraftfahrzeugs über-

lässt, zu erteilen. Können diese Personen die Auskunft nicht erteilen, haben sie die Person zu 

benennen, die die Auskunft erteilen kann; diese trifft dann die Auskunftspflicht. Die Angaben des 

Auskunftspflichtigen entbinden die Behörde nicht, diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach 

den Umständen des Falles geboten scheint. Die Auskunft ist unverzüglich, im Fall einer schrift-

lichen Aufforderung innerhalb von zwei Wochen nach deren Zustellung zu erteilen. Wenn eine 

solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nicht gegeben werden könnte, sind Auf-

zeichnungen zu führen. (Novelle Amtsblatt 2009/19) 

 

§ 4 

Abgabenbefreiung 

Die Parkgebühr ist nicht zu entrichten für:  

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß §§ 26 und 26a StVO 1960; 

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 StVO 1960; 

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden, sofern 

sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 StVO 1960 gekennzeichnet sind;  

d) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Parkausweises für Behinderte gemäß § 29b StVO 1960 ab-

gestellt oder in denen solche Personen befördert werden, sofern die Fahrzeuge beim Abstellen 

mit diesem Ausweis gekennzeichnet sind;  

e) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen oder für die Dauer 

der Durchführung einer Ladetätigkeit halten;  

f) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten, ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt zur 

Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 

24 Abs. 5a StVO 1960 gekennzeichnet sind; 

g) Fahrzeuge, die von Inhabern einer Bestätigung eines oberösterreichischen Sozialhilfeverbandes 

bzw. einer Stadt mit eigenem Statut als Sozialhilfeträger während der Dauer der Ausübung ihrer 

(sozialen, pflegenden oder medizinischen) Tätigkeit abgestellt werden; die Bestätigung ist aus-

zustellen, wenn das Fahrzeug der Ausübung mobiler, sozialer oder medizinischer Dienste dient; 

die Bestätigung muss hinter der Windschutzscheibe und durch diese gut erkennbar angebracht 

sein;  

h) Fahrzeuge, die von Inhabern einer Bewilligung gemäß § 45 Abs. 2 oder 4 StVO 1960 in einer 

Kurzparkzone, für welche diese Bewilligung gilt, abgestellt werden, wobei im Falle des § 45 Abs. 

2 StVO 1960 der entsprechende Bewilligungsbescheid, ansonsten das zur Kontrolle bestimmte 

Hilfsmittel hinter der Windschutzscheibe und durch diese gut erkennbar angebracht sein muss; 

(Novelle Amtsblatt 2005/24) 

i) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft, oder einen Gemeindeverband 

zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen. (Novelle Amtsblatt 2012/24) 

j) entfällt. (Novelle Amtsblatt 2019/14) 
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§ 5 

Art der Entrichtung, Kontrolleinrichtung, Fälligkeit 

(1) Die Parkgebühr ist bei Beginn des Abstellens fällig. 

(2) Die Parkgebühr wird durch den Einwurf von geeigneten Münzen in die Parkscheinautomaten, 

sofern die technische Ausstattung der Parkscheinautomaten dies zulässt unter Verwendung ei-

ner elektronischen Chipwertkarte (elektronische Geldbörse) oder durch Erwerb eines elektroni-

schen Parkscheins entrichtet. Elektronische Parkscheine sind in einem elektronischen System 

gespeicherte Nachweise über die Entrichtung der Parkgebühr im Wege der Telekommunikation. 

 

Als Nachweis der Entrichtung dient der am Parkscheinautomaten erworbene Parkschein sowie 

beim Erwerb eines elektronischen Parkscheins die Bestätigung der Anmeldung durch das elekt-

ronische System. Beim Starten des Parkvorganges im elektronischen System wird der sich aus 

der höchstzulässigen Parkdauer ergebende Abgabenbetrag fällig. Die tatsächliche Abrechnung 

erfolgt am Ende der Parkdauer. Das Höchstausmaß der zu entrichtenden Gebühr im Einzelfall 

ergibt sich aus der insgesamt erlaubten Parkdauer. Es ist verboten, über die demnach erlaubte 

Parkdauer hinaus weitere Parkscheine anzubringen bzw. elektronisch zu erwerben, ohne zwi-

schenzeitlich mit dem Fahrzeug weggefahren zu sein. (Novelle Amtsblatt 2008/19) 

(3) Der am Parkscheinautomaten erworbene Parkschein ist unverzüglich nach Beginn des Abstel-

lens am Kraftfahrzeug hinter der Windschutzscheibe und durch diese gut erkennbar anzubrin-

gen. Bereits abgelaufene Parkscheine sind aus dem Sichtraum zu entfernen. (Novelle Amtsblatt 

2008/19) 

(4) Es ist verboten, verwechselbare Attrappen von Parkscheinen zu verwenden. 

(5) Für den Fall einer Vereinbarung gemäß § 2 Abs.2 wird als Kontrolleinrichtung die hierüber er-

stellte Urkunde bestimmt, wobei Abs.3 und 4 sinngemäß gelten. (Novelle Amtsblatt 1994/15) 

 

§ 6 

Strafbestimmungen 

(1) Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertre-

tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 6 Oö. Parkgebührengesetz i.d.g.F., 

mit einer Geldstrafe bis zu € 220,-- zu bestrafen.  

(2) Bei den nach § 6 Abs.1 mit Strafe bedrohten Verwaltungsübertretungen können, wenn auf Grund 

bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 

(1) die Strafverfolgung der Lenkerin bzw. des Lenkers aus in ihrer bzw. seiner Person gelegenen 

Gründen offenbar unmöglich oder wesentlich erschwert sein werde oder 

(2) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung einen Aufwand verursachen könnte, der ge-

messen an der Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität sei-

ner Beeinträchtigung durch die Tat unverhältnismäßig wäre, 

die Organe gemäß §§ 5a und 8 OÖ. Parkgebührengesetz technische Sperren an das Fahrzeug 

anlegen, um die Lenkerin bzw. den Lenker am Wegfahren zu hindern. Die Lenkerin bzw. der 

Lenker ist mit einer an jeder Tür, die zum Lenkersitz Zugang gewährt – wenn dies nicht möglich 

ist, sonst auf geeignete Weise -, anzubringenden Verständigung auf die Unmöglichkeit, das 

Fahrzeug ohne Beschädigung in Betrieb zu nehmen, hinzuweisen.   
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Diese Verständigung hat in deutscher Sprache sowie in jener Sprache zu erfolgen, die die Len-

kerin bzw. der Lenker vermutlich versteht, und einen Hinweis auf die zur Durchführung des Straf-

verfahrens zuständige Behörde zu enthalten. Eine solche Sperre ist unverzüglich aufzuheben, 

sobald das gegen die Lenkerin bzw. den Lenker des Fahrzeugs einzuleitende Verfahren abge-

schlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist oder eine Sicherheit gemäß §§ 37 und 37a 

VStG geleistet wurde. 

(3) Die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach § 6 Abs.1 zuständige Bezirksverwaltungs-

behörde kann besonders geschulte Aufsichtsorgane im Sinn des Abs.1 ermächtigen, unter den 

Voraussetzungen § 37a Abs.1 Z 2 und Abs.2 bis 4 VStG eine vorläufige Sicherheit einzuheben 

bzw. verwertbare Sachen als vorläufige Sicherheit zu beschlagnahmen. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-

stadt Linz in Kraft. 

 

Der Bürgermeister: 

 

Klaus Luger e.h. 

 

 

Anlage 1 

außer Kraft 

Anlage 2 

außer Kraft 
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Anlage 3 

PSA-Tarif 

Halbstunden-Grundtarif: 1,00 € 

Einwurf in € Parkzeit in Minuten 

1,00 30 Minuten 

1,10 33 Minuten 

1,20 36 Minuten 

1,30 39 Minuten 

1,40 42 Minuten 

1,50 45 Minuten 

1,60 48 Minuten 

1,70 51 Minuten 

1,80 54 Minuten 

1,90 57 Minuten 

2,00 60 Minuten 

2,10 63 Minuten 

2,20 66 Minuten 

2,30 69 Minuten 

2,40 72 Minuten 

2,50 75 Minuten 

2,60 78 Minuten 

2,70 81 Minuten 

2,80 84 Minuten 

2,90 87 Minuten 

3,00 90 Minuten 

3,10 93 Minuten 

3,20 96 Minuten 

3,30 99 Minuten 

3,40 102 Minuten 

3,50 105 Minuten 

3,60 108 Minuten 

3,70 111 Minuten 

3,80 114 Minuten 
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3,90 117 Minuten 

4,00 120 Minuten 

4,10 123 Minuten 

4,20 126 Minuten 

4,30 129 Minuten 

4,40 132 Minuten 

4,50 135 Minuten 

4,60 138 Minuten 

4,70 141 Minuten 

4,80 144 Minuten 

4,90 147 Minuten 

5,00 150 Minuten 

5,10 153 Minuten 

5,20 156 Minuten 

5,30 159 Minuten 

5,40 162 Minuten 

5,50 165 Minuten 

5,60 168 Minuten 

5,70 171 Minuten 

5,80 174 Minuten 

5,90 177 Minuten 

6,00 180 Minuten 

(Novelle Amtsblatt 2012/24) 

 


